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80 3Uttf». fcftttetj. Çanl»to.-3eil««g („XKetfterbtatt")

Inbem jafylreidje gufcljriften eintreffen, bie bem Kongrefj»
Programm unb ben oorgefdfjlagenen Statuten beS „Ritter»
nationalen äftittelftanbSbunbeS" juftimmen, fo bafj nun
eine unerwartet grofje Beteiligung ju erwarten ift. SJtan

barf auf minbeftenS 600 Teilnehmer rennen.
Auch bie Drganifationen ber wiffenfcïjaftlicfjen unb

fünftlerifchen Berufe wollen ftc^ als ©lieber beS SJUttet»

ftanbeS betrauten unb ben Kongrefj befcE)id£en. 3n SBlen
Z- B. hat [ich unter ber Rührung beS öfterreid)ifd|en
|janbelSmimfterS ein 20gliebrigeS Komitee gebilbet, baS
©ewerbe, $nbuftrte, £>anbel unb SBiffenfcfjaft oertritt
unb trot) ber ^errfc^enben Balutamifere eine zahlreiche
Beteiligung in AuSficht fteUt. BâçhftenS wirb ein 9Jiit=
glieb beS Berner DrganifationSfomiteeS in SBien, eoentuetl
aucl) in Bubapeft einen Bortrag galten, um über ben
3wecf unb bie Bebeutung ber internationalen Drgani»
fation be§ SJtittelftanbeS aufzuflären. 3n Sinbau, Stutt»
gart, Strasburg haben bereits Konferenzen mit bortigen
SBirtfdhaftSoerbänben ftattgefunben, in Brüffel, Suçem»
bürg, Borbeaur unb 3Jtailanb fielen fotdje Konferenzen
noch beoor. Auch iit £>oHanb, Ungarn, ber Tfchecf)o»
flowafei, Spanien, haben fiel) bereits SanbeSfomiteeS ge=

bilbet. 3n ben übrigen Sänbern ©uropaS ftnb bie Bor»
arbeiten für bie Bilbung biefer nationalen Komitees im
©ange. Ten Angehörigen oalutafc|wad)er ßänber hofft
man burdj Tajermäfjigungen, greiquarttere unb bergl.
ben Befuch erleichtern zu fönnen.

SCBie fc|on früher berichtet, finb bie etfien zwei Kon»
grefjtage (18. unb 19. September) in Bern ben Ber»
hanblungen in ©ruppen» unb ißlenaroerfammlungen ge=

wibmet, ber britte Tag wirb bie Teilnehmer nach Sou»
fanne zum Befuch beS ©omptoir unb ber Sdf)lufjfihung
führen. Tem offiziellen Kongreß werben einige inter»
nationale BerufSfonferenzen folgen.

Win der Mtelofcnfiiriorgc.
(SSunbegratSbefdjlub com 18. Stai 1923.)

Art. 1. Bon BunbeS wegen ift ein Abbau ber Arbeits»
lofenunterftütjungen burcf) folgende 3Rafjnahmen einzuleiten :

a) burdh ©infchrönfung ber Unterftüt)ungSbauer ;

b) burch bauernbe ober oorübergehenbe ©inftellung
ber Unterftühungen für einzelne Berufsarten ober
einzelne Kategorien oon ArbeitSlofen;

C) burcf) Beveinfadhung beS BerfahrenS für bie Be=

hanblung ber UnterftütjungSgefuche.
Tie einzelnen zur Ausführung biefer ©runbfätje not»

wenbigen Anorbnungen werben oom BunbeSvat getroffen,
foweit et nicht baS eibg.. BotîSwirtfchaftSbepartement
hterzu ermächtigt.

Art. 2. Tie Kantone finb für ihr ©ebiet ober Teile
beSfelben zu fotgenben Bîafjnahmen befugt:

a) zur |>erabfet)ung ber burdh BunbeSoorfdhriften auf»
gefteüten UnterftühungSanfätje ;

b) zur bauernben ober oorübergehenben ©inftellung
ber llnterftüt)ungen ba, wo bieS nicht oon BunbeS
wegen gefcljehen ift.

Tie ©ntfdjeibe ber Kantone unterliegen ber ©enehmi
gung beS eibg. BolfSwirtfchaftSbepartementS.

TiefeS erläßt bie nötigen Borfdhtiften für bie fyäüe,
in benen ber 2Bol)nfit)fanton nidht zugleidh BetriebSfanton ift.

@S fann zur Berhütung beS ^uftromS oon Arbeits»
fräften auS Kantonen mit eingeteilter ober herabgefetjter
Unterfiüt>ung nach anbern Kantonen befonbere Karenz»
friften für biefe fyäUe feftfetjen.

Art. 3. Tiefer Befdjlufj tritt fofort in Kraft.
Ter BunbeSratSbefchlufj betreffenb teilweife ©in»

fteüung ber ArbeitSlofenunterftütjungen oom lS.Blai 1920

fowie bie mit bem oorliegenben Befcljlufj im SBiberfprud)
ftehenben Befiimmungen beS BunbeSratSbefchluffeS be»

treffenb ArbeitSlofenunterftüt)ung oom 29. Dftober 1919

unb ber feitherigen AbänberungSbefcf)lüffe finb aufgehoben.

BmtdcsratsbesdHuss betreffend teilweise
Einstellung der Arbeitslosenunterstützung.

(SSorn 18. STlat 1923.)

Art. 1. ArbeitSlofenunterftütjung nadh bem BunbeS»

ratsbefchlufs oom 29. Dftober 1919 unb ben feitherigen
AbänberungSbefdhlüffen ift oom 28. Blai 1923 hinweg
nur noch in ben nadhoerzeidhneten Berufen auszurichten:

a) in ber ©ruppe ßebenS» unb ©enufjmittel:
für Blüller, Bäcfer, Teigwarenarbeiter unb »arbeite»

rinnen, Schofolabenarbeiter unb »arbeiterinnen,
Tabafarbeiter unb »arbeiterinnen, äigarrenmatljet
unb »macherinnen, Tabafhanblanger unb |>ilfSar=
beiterinnen, ßebenSmittelhanblanger ;

b) im BefleibungSgewerbe unb in ber Seber»
inbuftrie:
für Kammadher unb »machetinnen, Sattler, ißolfterer,
Tapezierer, £>anb=Schuhmacher ;

c) in ber Tejtilinbuftrie:
für alle Berufe ber Seibeninbuftrie, Banbinbuftrie,
Baumwollinbuftrie, Stieferei, Bleicherei, Färberei
unb Appretur;

d) in ben graphifdEjen ©ewerbenunbberfßapier»
inbuftrie:
für alle Berufe ber Trucferei, graphifchen Anftalten
unb Budhbinberet ;

e) in ber dhemifchen inbuftrie:
für alle Berufe;
in ber Bletall», 9JiafdE)inen unb eleltro»
tedhnifdhen inbuftrie:
für alle Berufe;

g) in ber Uhreninbuftrie unb Bijouterie:
für alle Berufe;

h) in f>anbel unb Berwaltung:
für alle Berufe;

i) im BerfehrSbienft:
für Bahn», Tram», Schiffs», Boft», Telephon»,

Telegraphenperfonal, ^ahrfnecf)te, Kutfchet, ißfetbe»

wärter, Stallfnechte, AutodEjauffeure;
k) in freien unb gelehrten Berufen:

für Ardhitelten, Ingenieure, Technifer, Bauführer,
3eid)ner, 3ahnt«chnifer, ©hemifer, Serrer ;

1) für baS ungelernte ißerfonal.
Art. 2. $n ben in Art. 1 erwähnten Berufen fann

bie Unterftüt)ung oom 18. Quni 1923 hinweg bis auf

weiteres nur noch bem ArbeitSlofen, ber eine gefet)licfk

UnterftütjungSpflicht erfüllt, gewährt werben.
Tie Kantone finb ermächtigt, bie [fälle zu bezeichnen,

in benen bie llnterftütjung auSnahmSmeife auch an Betfoneit
ohne gefetjlidEje UnterftühungSpflidht ausgerichtet werben

fann. Sie haben oon ihren ©rtaffen bem eibgenöffifdhen
BolfSmirtjchaftSbepartement Kenntnis zu geben.

Art. 3. AuSlanbfdhweizern im Sinne oon Art. 15 bei

BunbeSratSbefchluffeS oom 29. Dftober 1919 betreffend

ArbeitSlofenunterftütjung fann baS eibgenöffifdhe Arbeits»

arnt bie Unterftütsung unabhängig oon ben in Art. 1

unb 2 enthaltenen ©infcijränfungen gewähren.
Art. 4. TaS eibgenöffifd)eBolfSwirtfcl)aftSbepartement

ift ermächtigt, je nadh ber Sage beS ArbeitSmarfteS bie

llnterftütjung für einzelne ber in Art. 1 genannten Be»

rufe einzuteilen.
Art. 5. Tiefer Befchlufj tritt fofort in Kraft.
TaS eibgenöffifdhe BolfSwirtfchaftSbepartement wirb

mit feinem Botlgug beauftragt.

80 Jlluftr. fchwetz. Haudw.-Zeitung („Meisterblatt-)

indem zahlreiche Zuschriften eintreffen, die dem Kongreß-
Programm und den vorgeschlagenen Statuten des „Inter-
nationalen Mittelstandsbundes" zustimmen, so daß nun
eine unerwartet große Beteiligung zu erwarten ist. Man
darf auf mindestens 600 Teilnehmer rechnen.

Auch die Organisationen der wissenschaftlichen und
künstlerischen Berufe wollen sich als Glieder des Mittel-
standes betrachten und den Kongreß beschicken. In Wien
z. B. hat sich unter der Führung des österreichischen
Handelsministers ein 20gliedriges Komitee gebildet, das
Gewerbe. Industrie, Handel und Wissenschaft vertritt
und trotz der herrschenden Valutamisere eine zahlreiche
Beteiligung in Aussicht stellt. Nächstens wird ein Mit-
glied des Berner Organisationskomitees in Wien, eventuell
auch in Budapest einen Vortrag halten, um über den
Zweck und die Bedeutung der internationalen Organi-
sation des Mittelstandes aufzuklären. In Lindau, Stutt-
gart, Straßburg haben bereits Konferenzen mit dortigen
Wirtschaftsverbänden stattgefunden, in Brüssel, Luxem-
bürg, Bordeaux und Mailand stehen solche Konferenzen
noch bevor. Auch in Holland, Ungarn, der Tschecho-
slowakei, Spanien, haben sich bereits Landeskomitees ge-
bildet. In den übrigen Ländern Europas sind die Vor-
arbeiten für die Bildung dieser nationalen Komitees im
Gange. Den Angehörigen valutaschwacher Länder hofft
man durch Taxermäßigungen, Freiquartiere und dergl.
den Besuch erleichtern zu können.

Wie schon früher berichtet, sind die ersten zwei Kon-
greßtage (18. und 19. September) in Bern den Ver-
Handlungen in Gruppen- und Plenarversammlungen ge-
widmet, der dritte Tag wird die Teilnehmer nach Lau-
sänne zum Besuch des Comptoir und der Schlußsitzung
führen. Dem offiziellen Kongreß werden einige inter-
nationale Berufskonferenzen folgen.

W>« der ArleitsloseiisiirsWe.
(Bundesratsbeschluß vom 18. Mai 1923.)

Art. 1. Von Bundes wegen ist ein Abbau der Arbeits-
losenunterstützungen durch folgende Maßnahmen einzuleiten :

a) durch Einschränkung der Unterstützungsdauer;
1») durch dauernde oder vorübergehende Einstellung

der Unterstützungen für einzelne Berufsarten oder
einzelne Kategorien von Arbeitslosen;

c.) durch Vereinfachung des Verfahrens für die Be-
Handlung der Unterstützungsgesuche.

Die einzelnen zur Ausführung dieser Grundsätze not
wendigen Anordnungen werden vom Bundesrat getroffen,
soweit er nicht das eidg.-Volkswirtschaftsdepartement
hierzu ermächtigt.

Art. 2. Die Kantone sind für ihr Gebiet oder Teile
desselben zu folgenden Maßnahmen befugt:

a) zur Herabsetzung der durch Bundesvorschriften auf-
gestellten Unterstützungsansätze;

b) zur dauernden oder vorhergehenden Einstellung
der Unterstützungen da, wo dies nicht von Bundes
wegen geschehen ist.

Die Entscheide der Kantone unterliegen der Genehmi
gung des eidg. Volkswirtschaftsdepartements.

Dieses erläßt die nötigen Vorschriften für die Fälle,
in denen der Wohnsitzkanton nicht zugleich Betriebskanton ist.

Es kann zur Verhütung des Zustroms von Arbeits-
kräften aus Kantonen mit eingestellter oder herabgesetzter
Unterstützung nach andern Kantonen besondere Karenz-
fristen für diese Fälle festsetzen.

Art. 3. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.
Der Bundesratsbeschluß betreffend teilweise Ein-

ftellung der Arbeitslosenunterstützungen vom 18. Mai 1920

sowie die mit dem vorliegenden Beschluß im Widerspruch
stehenden Bestimmungen des Bundesratsbefchluffes be-

treffend Arbeitslosenunterstützung vom 29. Oktober 191g

und der seitherigen Abänderungsbeschlüsse sind aufgehoben.

S»nâètsatîbe5chlu§î betttNena têilwèke
Lintlêllung «er Nrbêitîlosînimttrtljilîtlng.

(Vom 18. Mai 1923.)

Art. 1. Arbeitslosenunterstützung nach dem Bundes-
ratsbeschluß vom 29. Oktober 1919 und den seitherigen
Abänderungsbeschlüssen ist vom 28. Mai 1923 hinweg
nur noch in den nachverzeichneten Berufen auszurichten:

a) in der Gruppe Lebens- und Genußmittel:
für Müller, Bäcker, Teigwarenarbeiter und -arbeite-

rinnen, Schokoladenarbeiter und -arbeiterinnen,
Tabakarbeiter und -arbeiterinnen, Zigarrenmacher
und -macherinnen, Tabakhandlanger und Hilfsar-
beiterinnen, Lebensmittelhandlanger;

k) im Bekleidungsgewerbe und in der Leder-
industrie:
für Kammacherund -machertnnen, Sattler, Polsterer,
Tapezierer, Hand-Schuhmacher;

c) in der Textilindustrie:
für alle Berufe der Seidenindustrie, Bandindustrie,
Baumwollindustrie, Stickerei, Bleicherei, Färberei
und Appretur;

à) in den graphischen GewerbenundderPapier-
industrie:
für alle Berufe der Druckerei, graphischen Anstalten
und Buchbinderei;

e) in der chemischen Industrie:
für alle Berufe;
in der Metall-, Maschinen- und elektro-
technischen Industrie:
für alle Berufe;

Z) in der Uhrenindustrie und Bijouterie:
für alle Berufe;

ll) in Handel und Verwaltung:
für alle Berufe;

i) im Verkehrsdienst:
für Bahn-, Tram-, Schiffs-, Post-, Telephon-,
Telegraphenpersonal, Fahrknechte, Kutscher, Pferde-
wärter, Stallknechte, Autochauffeure;

k) in freien und gelehrten Berufen:
für Architekten, Ingenieure, Techniker, Bauführer,
Zeichner, Zahntechniker, Chemiker. Lehrer;

I) für das ungelernte Personal.
Art. 2. In den in Art. 1 erwähnten Berufen kann

die Unterstützung vom 18. Juni 1923 hinweg bis auf

weiteres nur noch dem Arbeitslosen, der eine gesetzliche

Unterstützungspflicht erfüllt, gewährt werden.
Die Kantone sind ermächtigt, die Fälle zu bezeichnen,

in denen die Unterstützung ausnahmsweise auch an Personen
ohne gesetzliche Unterstützungspflicht ausgerichtet werden
kann. Sie haben von ihren Erlassen dem eidgenössischen

Volkswirtjchaftsdepartement Kenntnis zu geben.

Art. 3. Auslandschweizern im Sinne von Art. 15 des

Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1919 betreffend

Arbeitslosenunterstützung kann das eidgenössische Arbeits-
amt die Unterstützung unabhängig von den in Art. l
und 2 enthaltenen Einschränkungen gewähren.

Art. 4. Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
ist ermächtigt, je nach der Lage des Arbeitsmarktes die

Unterstützung für einzelne der in Art. 1 genannten Be-

rufe einzustellen.

Art. 5. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.
Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement wird

mit seinem Vollzug beauftragt.
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